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Herrschaftsübernahme, die der Kaiser Margarete als heres des Hauses
Avesnes bei den von ihm zu vergebenden Holland, Seeland und
Friesland zugestand, bekam durch die Ehebande eine persönlich ge-
färbte Dimension. Ganz ungeschminkt zog er die Gesamtsukzession
des Hauses Avesnes ins Umfeld seiner Familie.

Nach diesem ersten Schritt war die weitere Entwicklung nicht mehr
überraschend, die Territorien kamen bald völlig an die Wittelsbacher.
Entscheidender als die Herrschaftsübertragung an Margarete war die
Regelung ihrer Nachfolge. Am 7. September 1346 wurde festgeschrie-
ben, daß die Länder ungeteilt im Besitz der Kaiserin und dann der auf
sie folgenden Landesherren bleiben sollten. Der Kreis dieser Nachfol-
ger war genau bestimmt, in Frage kam niemand anderes als die Kinder
Margaretes selbst, die sie von Ludwig hatte. Mit den juribus et consu-
etudinibus sororum dicte conthoralis nostre […] semper salvis wurden
die übergangenen Schwestern nun zwar erwähnt, was vor allem auf ein
Stillhalten Philippas und ihres englischen Gemahls abzielte160, kon-
kret bedeutete das aber nichts. Als erster Erbe der Kaiserin war der
zweitgeborene Sohn Wilhelm I. vorgesehen. Sollte er erbenlos ster-
ben, war die Reihe am nächstjüngeren Bruder Albrecht I. († 1404)
und bei weiterer Erbenlosigkeit am jeweils folgenden Bruder161.
Gleichzeitig verzichtete Ludwig VI. als ältester Sohn des kaiserlichen
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